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1. Der Regierungsrat beschliesst die vom Erziehungsrat beantragte Ände-
rung der Verordnung für die Schulleitungen der Volksschulen vom 
26. Juni 2012. 

2. Sie tritt fünf Tage nach Publikation in Kraft. 

 

Begründung 

Der Regierungsrat hat beschlossen, die Anstellungsvoraussetzungen für 
Schulleitungsmitglieder anzupassen. Neu können Personen ohne Lehrbe-
rechtigung und Unterrichtserfahrung mit einem gleichwertigen ausserschuli-
schen Abschluss und Berufserfahrung angestellt werden. Damit können 
Schulleitungsteams heterogener zusammengesetzt werden, was den unter-
schiedlichen Aufgaben einer Schulleitung besser gerecht wird. 
 

                                                                                            

 


